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Medizinhistorische Aspekte

zum Problem des

Abortus arteficialis (II)*

Mit Soran, einem griechischen Arzt, der vor

allem in Rom praktizierte, erreicht die Gynäkologie

und Geburtshilfe der Antike Anfang des 2. Jahrhun-

derts n. Chr. ihren Höhepunkt und Abschluß. Aus

dem Wissensgut seiner Vorgänger und aus seiner

eigenen Erfahrung zieht er wichtige Konsequenzen.

Klare Definitionen tragen zum Verständnis seines

Standpunktes bei. „Unter ‚Aufnehmen‘ (dvaAmypız)

versteht man das Eindringen des Samensin den Ute-

rus, unter ‚Konzeption‘ (TöAAmypıs) das darauf fol-

gende Festhalten und Festkleben des Samens. Bei

dem ‚Aufnehmen‘ handelt es sich nur um den

Samen, bei der ‚Konzeption‘ aber auch um den

Embryo.“ „Der Name ‚Konzeption‘leitet sich vom

Festhalten des Samens ab, der Terminus ‚Schwan-

gerschaft‘ vom Verborgensein des Samens.“ (T, 43.)

Konzeption ist somit in der Antike nicht das, was

wir heutzutage darunter verstehen, sondern meint

vielmehr ungefähr das, was wir als Nidation be-

zeichnen. Von diesem Zeitpunkt an kennzeichnet

Soran den Zustand der Frau als Schwangerschaft.

Das erinnert an Diskussionen der letzten Jahre um

den Beginn des Lebens und den Beginn der Schwan-

gerschaft (vgl. z.B. 9, 12, 16).

Soran kommt sodann auf die verschiedenen

Möglichkeiten zu sprechen, in diese physiologischen

Vorgänge einzugreifen: „Ein Kontrazeptivum

(ätoxıov) unterscheidet sich von einem Abortivum

* Veränderte Fassung eines Vortrages, gehalten am

20. 8. 1973 auf dem 3. Weltkongreß für medizinisches Recht

in Gent (Belgien). — Manche Anregung verdanke ich den

Teilnehmern eines rechts- und medizinhistorischen Gemein-

schaftsseminars, das ich im SS 1973 und im WS 1973/74 zu-

sammen mit Herrn Prof. Dr. jur. Wolfgang Sellert veranstaltet

habe. — Terminologisch richtiger, im deutschsprachigen

Fachschrifttum jedoch weniger gebräuchlich, ist „artificialis““.
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(pdsgıov); denn das erste verhindert die Konzeption,

das zweite dagegen zerstört das Empfangene.“ Die

Ärzte seiner Zeit vertreten unterschiedliche Stand-

punktehinsichtlich der Abortiva: „Die einen verwer-

fen die Abortiva, indem sie sich auf die Worte des

Hippokrates berufen: ‚ich werde keinem ein Aborti-

vum geben‘ [vgl. den hippokratischen Eid!] und

sagen, es sei die eigentliche Aufgabe der ärztlichen

Kunst, zu bewahren und zu retten, was die Natur

hervorgebracht hat. Andere hingegen verordnen

Abortiva, jedoch nur in Auswahl; und zwar niemals,

wenn jemand wegen eines Ehebruchs oder aus Sorge

um die jugendliche Schönheit das Empfangene zu

zerstören wünscht, sondern nur, um einer bei der

Geburt drohenden Gefahr vorzubeugen.... Mit die-

sen stimmen wir überein. Es ist aber gefahrloser, die

Empfängnis zu verhindern, als den Embryo zu zer-

stören.“ (I, 60.) Soran zählt sodann eine große An-

zahl von Verhaltensweisen und von Arzneimitteln

mit kontrazeptiver und — oder — abortiver Wir-

kung auf. Dabei warnt er vor den Gefahren scharfer

Mittel und mechanischer Methoden und weist auf

die Unwirksamkeit von Amuletten hin.

Soran unterscheidet begrifflich eindeutig zwi-

schen Empfängnisverhütung und

Schwangerschaftsabbruch. Dies ist

um so erstaunlicher, als er zugeben muß, daß zwi-

schen kontrazeptiver und abortiver Wirkung eines

Mittels nicht immer scharf unterschieden werden

kann. „... die durch moderne Medikamenteflüssig

gewordene Grenze zwischen Empfängnisverhütung

und Abtreibung ...“, von der der Alternativ-Ent-

wurf deutscher‘ Strafrechtslehrer von 1970 zum

$ 218 des deutschen Strafgesetzbuches spricht (2b),

ist also kein Phänomen erst unserer Zeit, in der es

etwa um die Frage der Zulässigkeit der Nidations-
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hemmer geht, sondern wird als ein Problem, die Wir-

kungen therapeutischer Eingriffe nicht exakt vonein-

ander abgrenzen zu können, bereits von Soran er-

wähnt.

Bei Ovid, Juvenal und anderen Autoren kann

man nachlesen, daß der künstliche Abort in der

römischen Kaiserzeit bedenkenlos angewandt

wurde; das Wissen um Abortiva muß weit verbreitet

gewesen sein. Dasrömische Recht, das auf

Anschauungen der Stoiker aufbaut, schützte in kei-

ner Weise das noch nicht geborene Kind; der

Embryoist nach dieser Rechtsauffassung noch kein

Mensch (,nondum in rebus humanis“; Digesten 28,

6, 10, 1), sondern ein Teil des Körpers der Mutter

(„mulieris portio est vel viscerum‘“; Digesten 25, 4,

1, 1). Die Abtreibung wurde daher, wenn überhaupt,

allenfalls als Delikt gegenüber dem Vater des Kindes

angesehen, falls dieser nicht dem Eingriff zuge-

stimmt hatte und sich in seiner Hoffnung auf Nach-

kommenschaft betrogen fühlte. Somit war die An-

wendung von Abortiva seitens der Ärzte fast nie ein

rechtliches, sondern — wegen der Gefahren vieler

dieser Mittel für die Mutter — ein medizinisches und

ein ethisches Problem. Soran nimmt in dieser Frage

eine Mittelstellung ein und verwirft sowohl die gene-

relle Ablehnung als auch die wahllose Anwendung;

er nennt vielmehr eindeutige Indikationen. Die

damals in weiten Kreisen übliche kosmetische Indi-

kation und den Abbruch der Schwangerschaft zur

Vertuschung eines Ehebruchs — also eine gewisse

soziale Indikation — lehnt Soran ab, befürwortet

jedoch ganz eindeutig die medizinische Indikation

im Interesse der Mutter.

Diese Motivation — primärnicht die der Tötung

eines Embryos — ist auch wichtig für die Priorität,

die Soran der Empfängnisverhütung gegenüber dem

Abortus arteficialis einräumt. In vielen Diskussionen

unserer Zeit, die über ein weitaus größeres Spek-

trum an sicheren und gefahrloseren Kontrazeptiva

h und Nidationshemmern verfügt, scheint diese Priori-

tätensetzung außer acht gelassen zu werden; manch

progressiv gemeinter Vorschlag bekommt — von

hier aus gesehen — leicht den Anstrich des Ana-

chronismus.

Dabei ist Soran alles andere als ein Moralist. Er

besteht zwar auf einer Indikation als Grundlage

ärztlichen Handelns, hat aber für den ethischen

Rigorismus des hippokratischen Eides nicht allzu

viel übrig. — Zusammenfassend kann daher gesagt

werden, daß die so einleuchtend erscheinende For-

mulierung des hippokratischen Eides nicht für die

Einstellung aller antiken Ärzte repräsentativ ist, in

der Kompromißlosigkeit seiner Formulierung eher

nur für eine Minderheit. Dennoch gab es auchin der

Antike Philosophen und Ärzte, die jeden künstlichen
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Abort ohne Ausnahmeablehnten; zu ihnen gehörten

die Pythagoreer, die eventuell die rigorose Ethik des

hippokratischen Eides beeinflußt haben (7).

Die Motive für eine Bestrafung des Aborts

können sich auch wandeln. Ein Beispiel hierfür

ist die Bestimmung des mosaischen Geset-

zes (2.Mose 21, Vers 22-25), wonach ein nicht

beabsichtigter, sondern zufällig bei einer Rauferei

eingetretener Abort als eine fahrlässige Körperver-

letzung jeweils nach dem Ausmaß der Schädigung

der Schwangeren bestraft wird. In der Septuaginta-

Interpretation (etwa 3.—1. Jahrhundert v. Chr.) die-

ser Stelle wird hinsichtlich des Strafmaßes nicht

mehr nach dem Verletzungsgrad der Mutter ent-

schieden, sondern danach, ob das Kind bereits aus-

gebildet ist, Gestalt angenommen hat

( nuudlov EEeıxovioutvov ). Ganz ähnlich argumentiert

Philon von Alexandrien, ein jüdisch-hellenistischer

Philosoph des 1. Jahrhunderts n. Ch. Noch konkre-

ter werden diese Anschauungen bei den christ-

lichen Kirchenvätern ausgesprochen. So

ist für Tertullian (um 200 n. Chr.) „die Verhinderung

der Geburt ein vorweggenommener Mord“ (homici-

dii festinatio est prohibere nasci), und er kommt zu

dem lapidaren Schluß: „Auch der ist ein Mensch,

der es erst sein wird‘ (homo est et qui est futurus;

Apologeticum 9,8).

Mit Tertullian und anderen Kirchenvätern setzt

sich hinsichtlich der Frage, wann die Leibesfrucht

beseelt wird — der Frage nach der „animatio foe-

tus“ —, die Vorstellung der Simultanbesee-

lung des Embryos bei der Zeugung durch. Im

13. Jahrhundert wird sie mit Thomas von Aquin, der

wieder unmittelbarer auf Aristoteles zurückgreift,

von der Sukzessivbeseelung verdrängt.

Daraus ergaben sich Fristenmodelle, die dann vom

kanonischen undzivilen Recht übernommen wurden

und unterschiedliche Strafmaße für Abtreibungsde-

likte zur Folge hatten. Das zeigt sich auch in den

„Quaestiones medico-legales“ von Paolo Zacchia,

die erstmals 1621-1650 erschienen und gleichsam

das erste rechtsmedizinische Lehrbuch darstellen.

Der Verlauf der Diskussion um das vielschichtige

Problem des Abortus arteficialis im Mittelalter und

‚in der Neuzeit kann hier nur stichwortartig skizziert

werden. Embryologie und Geburtshilfe werfen in der

Folgezeit neuartige Fragestellungen auf. Die mikro-

skopische und experimentelle Embryologie

ließ vom 17.Jahrhundert an die mehr spekulativ

konstruierten als empirisch abgeleiteten Fristenlö-

sungen unglaubwürdig erscheinen. Der Beginn voll-

wertigen menschlichen Lebens rückte damit allmäh-

lich wieder an den Beginn der Schwangerschaft.

Andere neue Gesichtspunkte kamen von der G e-

burtshilfe her. So wurden im 18. Jahrhundert
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die anatomischen Grundlagen für geburtsunmög-

liche Schwangerschaften, vor allem beim engen Bek-

ken, näher erforscht. Daraufhin kam der Kaiser-

schnitt in Mode, der jedoch damals mit einer so

hohen Mortalität belastet war, daß die Alternative

vielfach tote Mutter oder totes Kind hieß. Um diese

unzumutbare Entscheidung während der Geburt zu

vermeiden, kam der künstliche Abort aus einer klar

zu definierenden medizinischen Indika-

tion ins Gespräch, zugleich auch die ethische

Frage, ob der Arzt ein Recht habe, dem Leben der

Mutter gegenüber dem des Kindes eine Priorität

zuzuerkennen.

Parallel mit den Fortschritten in der Medizin

wurden die Mittel und Methoden, eine Schwanger-

schaft künstlich zu beenden, zunehmend ungefähr-

licher; er braucht nur, was operative Eingriffe an-

geht, an Asepsis und Narkose erinnert zu werden.

Durch verbesserte diagnostische und therapeutische

Möglichkeiten verloren jedoch gleichzeitig viele

Krankheiten ihre Schrecken auch hinsichtlich einer

Koinzidenz mit einer Schwangerschaft, so daß der

medizinische Indikationskatalog für einen Abortus

arteficialis laufend präzisiert und eingeengt wurde.

Dies ließ in den letzten Jahrzehnten verstärkt

soziale Motivationen unterschiedlichster

Ausprägung in den Vordergrund rücken, nicht nur

bei Indikations-, sondern vor allem auch beiFristen-

lösungen. Fristenmodelle der Vergangenheit waren

meist nicht nur weltanschaulich, sondern auch

embryologisch begründet; die Frage ist, ob die ge-

genwärtig diskutierte Frist von drei Monaten am

heutigen biologischen Wissensstand oder aber —

ohne es zu wollen — an überholten Vorstellungen

vergangener Zeiten orientiert ist. Weitgehend unbe-

rührt davonbleibtfreilich der soziale Gesichtspunkt,

zumal er sich in unserer Zeit meist nicht wie etwa

bei Platon und Aristoteles auf ein gesellschaftliches

Kollektiv, sondern individualistisch auf die konkre-

ten Lebensumstände und den Willen der Mutter be-

zieht.

Das Extrem zur Fristenlösung ist die Forderung

nach absoluter Schutzwürdigkeit des werdenden

Kindes. Auch für diese Ansicht konntenhistorische

Vorläufer aufgezeigt werden. In unserer Zeit nehmen

nicht nur einige Kirchen diesen kompromißlosen

Standpunkt — man vergleiche etwa die Enzyklika

„Humanae vitae“ von 1968 — nach wie vor

ein; er klingt auch in einer modernen Eidesformel

an, dem „Genfer Gelöbnis“ von 1948, dessen offi-

zieller Titel „Serment d’Hippocrate, formule de Ge-

neve“ die Traditionskette dieser Auffassung erken-

nen läßt. Es heißt hier u.a.: „Ich werde dem

menschlichen Leben vom Zeitpunkt der Empfängnis _

an die höchste Achtung entgegenbringen.“ (Vgl.
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hierzu: 20.) Dieses Gelöbnis ist für viele Ärzte unse-

rer Zeit verbindlich, da es — freilich manchmal in

etwas veränderter oder abgeschwächter Form —

Bestandteil ärztlicher Berufsordnungen mancher

Länder und Promotionseid einiger medizinischer

Fakultäten ist. Die Fragwürdigkeit solch rigoroser

Verlautbarungen wie der Enzyklika „Humanae

vitae“ und des „Genfer Gelöbnisses“ zeigt sich —

auf unser Thema bezogen — daran, daß eine Dis-

kussion über die Zulässigkeit von Nidationshem-

mern und über eine Reform des $ 218 auf dieser

Basis von vornherein unmöglich ist; Vorschläge wie

etwa die der „Deutschen Gesellschaft für Gynäkolo-

gie“ von 1971 (Freigabe der. Nidationshemmer,er-

weitertes Indikationsmodell) (9) wären unter diesen

Prämissen als unethisch zu verwerfen.

Bei beiden hier skizzierten Standpunkten — bei

der Fristenlösung wie bei einer absolut ablehnenden

Haltung — wird mit Normen und Werten argumen-

tiert, deren Gültigkeit für unsere Zeit meines Erach-

tens fragwürdig geworden ist. Zu „zeit-gemäßen“

Lösungen kommen wir aber nur, wenn alle Beteilig-

ten sich des interdisziplinären Verquicktseins eines

so vielschichtigen Problems wie des Abortus artefi-

cialis bewußt sind und versuchen, ohneideologische

Verkürzungen oder Verabsolutierungen von Teil-

aspekten gemeinsam, das heißt jeder von seiner be-

grenzten Kompetenz her, das jeweils „Zeit-gemäße“

zu erarbeiten. Vielleicht könnte das dazu führen,

daß die ausgeprägte Polarität der Standpunkte, die

starke Emotionalität vieler Diskussionen und die

Verwirrung und Ratlosigkeit vieler Menschen etwas

abgebaut würden. Allerdings wird man auch heut-

zutage nicht allenthalben zu einem einheitlichen Er-

gebnis kommen. Die unterschiedlichen Stellungnah-

men zur Abortfrage etwa in der Antike zeigen, daß

der Pluralismus kein Phänomenerst unsererZeitist.

Dennoch mag es sein, daß der in unserer Zeit sehr

ausgeprägte „ethische Pluralismus“ — um einen

Begriff Arnold Gehlens (8) zu gebrauchen — viel-

leicht radikaler als je zuvor ethische und rechtliche

Normen in Frage stellt. Eine heute vielfach vertre-

tene Situationsethik, die sich nicht an abso-

luten Normen orientiert, sondern an konkreten, indi-

viduellen und zeitspezifischen Situationen, entspricht

heutzutage wahrscheinlich eher als eine Normen-

ethik einem so multifaktoriell strukturierten

Problem wie dem des Abortus arteficialis. So wehrt

sich ein Tübinger Theologenteam meiner Meinung

nach zu Recht gegen „das Prinzip absoluter Selbst-

verwirklichung des Menschen, entweder des Unge-

borenen oder der Mutter‘ und damit gegen ein „bio-

logistisches“‘ wie gegen ein „liberalistisches“‘ Men-

schenbild. „Nicht schon die physische Zeugung,

sondern erst die menschliche Annahme macht
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Leben als menschliches Leben möglich. Eine An-

thropologie der Annahme und eine Ethik der Ge-

meinschaft müssen den Biologismus auf der einen

und die verantwortungslose Entscheidung auf der

anderen Seite überwinden“ (2a). Die Glaubwürdig-

keit eines derartigen Standpunktes wird daran zu

messen sein, inwieweit er sich in praktikablen Geset-

zen realisieren läßt.

„Geschichteist“, so sagt der englische Historiker

Edward Hallett Carr, „ein unendlicher Dialog zwi-

schen Gegenwart und Vergangenheit“ (5). Das be-

deutet jedoch nicht, daß der Historiker Patentlösun-

gen für heute anstehende Probleme anzubieten hätte;

er kann nicht einfach in die Schublade der Vergan-

genheit greifen und seinen Zeitgenossen etwas Histo-

risches als Vorbild für Gegenwart und Zukunft prä-

sentieren. Er kann aber, da alle aktuellen Fragen

eine historische Dimension haben, aufgrund seiner

historischen Erfahrung auf Entwicklungszüge hin-

weisen, die für die Gegenwart wesentlich sind, aber

auch auf historische Relikte und Anachronismen

aufmerksam machen,die nicht mehr zeitgemäß sind.

Beim Problem des Abortus arteficialis kann erviel-

leicht die Einsicht vermitteln, daß? Lösungsversuche

keine „willkürlichen Setzungen‘ — um die eingangs

zitierte Behauptung Matusseks noch einmal aufzu-

nehmen — sein müssen, sondern aufgrundihres bio-

logisch-embryologischen, medizinisch-ärztlichen,

juristisch-soziologischen, religiös-philosophischen

Kontextes in vielem verstehbar und zeitgemäß

waren und vielleicht auch heute sein können. Daher

kann historische Analyse heutiger Probleme durch

Hinweise auf die Struktur der Fragestellung Denk-

anstöße, Anregungen, vielleicht sogar Entschei-

dungshilfen geben, mag sich auch mancher durch

diese Aspekte in seinem eigenen Standpunktverunsi-

chert und durch neue Fragen provoziert fühlen.
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